
 

Festumzug „750 Jahre Sacka“ 

Richtlinien & Belehrung für alle Teilnehmer 

Stand: 22.10.2025 

 

1. Zuständigkeit & Verantwortung 

 Jede Gruppe (Verein, Firma, Freundeskreis etc.) ist eigenverantwortlich für 

Sicherheit und Ordnung: 

o aller eingesetzten Fahrzeuge (mit/ohne Hänger) 

o jeglicher Aufbauten, mitgeführte Gegenstände 

o der mitfahrenden und laufenden Personen 

 Die im Anmeldeformular genannte Person ist Ansprechpartner gegenüber den 

Organisatoren. 

 

2. Sicherheit & Verhalten 

 Umzugsbilder müssen so gesichert sein, dass keine Gefahr für Dritte besteht. 

 An jedem Rad muss: 

o entweder eine erwachsene Sicherungsperson mitlaufen oder 

o eine Verkleidung bis kurz über dem Boden angebracht sein. 

 Fahrzeugführer: 

o dürfen kein Alkohol konsumieren, 

o müssen stets am Fahrzeug bleiben, 

o unterliegen uneingeschränkt der StVO. 

 Feuerlöscher sind auf Fahrzeugen mitzuführen. 

 Das Verhalten aller Teilnehmer darf nicht zu: 

o Verletzungen, Sachschäden, 

o Verschmutzungen oder Belästigungen führen.  

 Schäden durch unsachgemäßes Verhalten, z. B. Verschmutzung oder Zerstörung, sind 

vom Verursacher bzw. der Gruppe zu tragen 

 Es gilt eine Schrittgeschwindigkeit von max. 6 km/h. 

 Abstand zwischen Gruppen: mind. 5 Meter, größere Lücken vermeiden. 

 Den Anweisungen von Polizei, Feuerwehr, THW, Ordnern und Umzugsleitung ist 

unbedingt Folge zu leisten. 

 Einsatzfahrzeugen (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) sowie Organisatoren ist 

jederzeit freie Durchfahrt zu gewähren. 

 



 

3. Technik & Zulassung 

 Alle Fahrzeuge müssen: 

o zugelassen, verkehrssicher und haftpflichtversichert sein, 

o den StVZO-Maßen entsprechen: 

 Breite: max. 2,55 m 

 Höhe: max. 4,00 m 

 Länge: max. 18,00 m (Zug + Hänger) / 12,00 m (Einzelfahrzeug) 

 Verkleidungspflicht für Fahrzeuge: 

o Seiten- & Rückverkleidung max. 30 cm über Boden, 

o stabil & druckfest, 

o Frontschutz gegen Unterfahren von Personen. 

 Keine Pferde oder Pferdegespanne zugelassen. 

 

4. Personenbeförderung & Sicherheit 

 Keine Personenbeförderung außerhalb des Veranstaltungsbereichs erlaubt. 

 Auf der Zugmaschine: nur so viele Personen wie zugelassene Sitzplätze. 

 Aufbauten müssen: 

o tritt- und rutschfest sein, 

o ausreichend gegen Herunterfallen gesichert sein: 

 Geländer: mind. 1,00 m bei Stehplätzen / 0,80 m bei Sitzplätzen, 

o sicher befestigt sein. 

 Keine Mitfahrt auf Dächern, Kotflügeln, Trittbrettern oder in Frontladern. 

 Kinder: mind. 1 erwachsene Aufsichtsperson je 4 Kinder. 

 

5. Ablauf & Organisation 


���� Aufstellung: 

 Aufstellung erfolgt im Oberdorf Sacka (Straße: „Zum Oberdorf“)  

 Die jeweiligen Stellplätze sind mit der Startnummer gekennzeichnet 

 Späteste Ankunftszeit: 13:00 Uhr. 

 Fahrzeuge stehen am rechten Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Orts einwärts), 

Fußweg darf genutzt werden. 

 Linke Fahrbahnhälfte freihalten für nachrückende Gruppen. 

 Keine Umbauten nach dem Eintreffen erlaubt. 

 Die Startnummer muss gut sichtbar (mehrfach) angebracht sein. 

 



 


���	
 Musik: 

 Musikbetrieb erlaubt: 1,5 Std. vor Beginn bis Umzugsende. 

 Lautstärke mäßig halten. 

 Sofortige Umsetzung von Lautstärkeanweisungen der Ordner erforderlich. 

 
��
��� Werbung: 

 Werbung Dritter an Umzugsbildern ist nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. 

 


��������� Wurfmaterial & Müll: 

 Wurfmaterialien sind verboten: 

o z. B. Konfetti, Bonbons, Luftschlangen, Folienartikel 

 Müllentsorgung entlang der Strecke verboten. 

 Jede Gruppe muss eigene Müllsäcke mitführen. 


���� Pyrotechnik: 

 Nicht erlaubt – keine Ausnahmen. 


�� Tiere: 

 Nicht erlaubt – keine Ausnahmen (auch Pferde und Pferdegespanne sind nicht 

zugelassen) 

 

6. Pannen & Notfälle 

 Bei Panne oder Zwischenfall: 

o sofort rechts ranfahren, 

o nachfolgende Gruppen vorbeilassen, 

o Organisation informieren. 

 

7. Umzugsauflösung 

 Der Umzug endet: 

o auf dem Sportplatz Sacka oder 

o auf der Lötzschener Straße. 



 

 Abfahrt während des Umzuges nur über Lötzschen gestattet. 

 Wer nicht auf den Sportplatz fahren kann, muss in Fahrtrichtung Lötzschen rechts auf 

auf dem Seitenstreifen halten/parken. (die Durchfahrt nach Lötzschen muss 

freigehalten werden) 

 Vollständige Teilnahme bis zum offiziellen Ende auf der Lötzschener Straße ist 

Pflicht (auch Fußgruppen). 

 

8. Versicherung & Haftung 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko – es besteht kein Versicherungsschutz 

durch den Veranstalter – eigene Absicherung empfohlen. 

 Haftpflichtschäden sind über Kfz-Haftpflicht abgedeckt – Teilnahme muss der 

Versicherung gemeldet werden. 

 Achtung: Fahrzeuge mit Personen auf Anhängern sind über die Kfz-Haftpflicht in der 

Regel nicht versichert. 

 Gruppen haften für: 

o eigene Mitglieder, Fahrzeuge, Schäden an Personen, Sachen oder 

Infrastruktur. 

 Veranstalter haftet nicht für Schäden, außer bei grober Fahrlässigkeit. 

 Schadensersatzansprüche gegen Straßenbaubehörden sind ausgeschlossen. 

 

9. Werbung und Sonderregelungen 

 Werbung Dritter an Umzugsbildern ist nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. 

 

10. Gültigkeit und Bestätigung 

 Die Gruppenverantwortlichen bestätigen mit ihrer Teilnahme, dass sie die Richtlinien 

gelesen, verstanden, zur Kenntnis genommen und innerhalb ihrer Gruppe 

weitergegeben haben. 

 


 !"# Hinweis: Die Richtlinien sind online abrufbar unter:  
$%& www.sacka.de 

 


